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� �RÄSIDENTENkoNFERENZ 

J?ER LANDWIJiTSCHAFTSKAMMERN 
OSTERREICHS 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

Parlarrent 
1010 Wien 

f �elri!Tf G?:�ZE�Zt.��' 
Z ... ___ ... ___ .. . . ' . 
Datum: _ 5. SEP.1988, 

LVerleilt.�=��=·='9�BB����� 
Wien, am 3.10.1988 

Die Präsidentenkonferenz der La ndwirtscha ftskammern Öster­

reichs beehrt sich, dem Präsidium des N a tionalrates die 

beiliegenden 25 Abschriften ihrer Stellungnahme zum Entwurf 

eines Bundesgesetzes, mit dem da s Bauern-Sozialversiche­

rungsgesetz geändert wird (13. N ovelle zum BSVG) mit der 

Bitte um Kenntnisnahme zu überreichen. 

Für den Generalsekretär: 

25 Beilagen 

1014 Wien, Läwel;,traße 12, Postfach 124, Telefon 53 441. Fernschreiber 13/5451 
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An das 
BundeSlllini!::iteriwl! für 
Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 
1010 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
20.7Y4/2-2/88 19. 8.1988 

Wien, am 3.10.1988 

Unser Zeichen: 
S-988/N 

Durchwahl: 
479 

betreff: Entwurf eines Bunde!::igesetzes, nüt deit. eias Bauecll­
-------- Sozialversicherung!::igesetz ge�ndert wird (13. Novel­

le ZUld BSVG.) 

Die Pr�sidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­

reichs beehrt sich, dem Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales zunl vorliegenden Entwurf eines Bundesgesetzes, rni t 

dein aas Bauern-Sozialversicherungsgesetz ge�neiert wira (13. 

Novelle zum BSVG.), folgende Stellungnahme zu übermitteln : 

Grunds�tzlich begrüßt die Pr�sidentenkonferenz den vorlie­

genaen Novellenentwurf, sieht man von Zitierungs�nderungen 

ab, besteht er im wesentlichen aus drei Teilen. Der eine 

Teil befaßt sich mit der Einführung der getrennten Bauern­

pension an Ehegatten, der zweite Teil betrifft die Ein­

heitswerte und der dritte eine Wahrungsklausel im AZ-Recht. 

101-1 \\icn. IJ1\\cl\lraße 12, Po,tfach 124, Telefon 53 441, Fern,chrciber 13/5451 
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Zum ersten Teil ist festzustellen, daß die Formulierungen 

bereits 1m Zuge eines geplanten Initiativantrages vorberaten 

wurden. Die wesentlichste Änderung stellt die alternative 

Berücksichtigung der Führung des Betriebes "auf gemeinsdIlle 

Rechnung und Gefahr" und "die hauptberufliche Mitarbeit" 

dar. Diese Änderung entspricht durchaus den Vorstellungen 

der Präsidentenkonferenz, weil die Formulierung sowohl auf 

den gängigen Begriff "auf gemeinsame Rechnung und Gefahr 

führen" abstellt als auch die tatsächliche hauptberufliche 

Mitarbeit im Betrieb und somit sicherstellt, daß nicht eine 

Gruppe von Frauen, die im Betrieb mitgearbeitet haben, von 

der neuen Regelung ausgenommen wird. 

Die Erläuterungen in dieselll Fragenkreis sind pragnant, 

und es ist ihnen zuzustimmen. Auch die Einleitung auf Seite 

2 der Erläuterungen ist trotz ihrer Kürze objektiv gehalten. 

Der zweite Bereich, der sich mit den Einheitswerten ause1n­

andersetzt, nimmt Bezug auf die generelle Einheitswertände­

rung durch die Hauptfeststellung zum 1. 1. 1988 auf Grund 

des Bewertungsgesetzes 1987. 

Grundsätzlich stimmt die Präsidentenkonferenz der Meinung 

zu, daß das Ergebnis der Hauptfeststellung zum 1. 1. 1988 

erst zu e1nem späteren Zeitpunkt auch für das Sozialversi­

cherungsrecht wirksam werden soll, um einerseits sicherzu­

stellen, daß die überwiegende Mehrheit der Bescheide zuge­

gangen und rechtskräftig geworden ist und andererseits 

um die allgemeinen Auswirkungen der Hauptfeststellung in 

ihrem Trend erfassen und entsprechende Konsequenzen bei 

einer Novellierung des BSVG berücksichtigen zu können. Die 

Vorgangsweise entspricht jener der Hauptfeststellung zum 

1. 1. 1979 und ist richtig. 
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Im Zuge der Budgetkonsolidierung ist eine Sonderregelung 

f�r Pachtverh�ltnisse beseitigt worden. Diese Regelung 

hat zu einer nicht geplanten Kürzung des Ausgleichszulagen­

anspruches geführt. Mit der vorgeschlagenen Sanierungsmaß ­

nahllle sollen diese nicht geplanten Nachteile beseitigt 

werden. 

Die Pr�sidentenkonferenz hat sich bereits im Juni dieses 

Jahres mit der Sanierungsfrage auseinandergesetzt und 

stimmt der vorn Ministerium vorgeschlagenen Regelung zu. 

* * * 

Die Pr�sidentenkonferenz nimmt den vorliegenden Novellen­

entwurf ZUfü Anlaß , auf das noch nicht einmal ansatzweise 

gelöste groß e offene Problem des anzurechnenden Ausgedinges 

hitlzU\�'eisell. Das pauschalierte und allgemein zugeordnete 

Ausgedinge führt zu einer Ausgleichszulagenkürzung, die 

dann nicht gerechtfertigt ist, wenn ein Ausgedinge überhaupt 

nicht geleistet wird oder nicht im pauschaliert vorgesehenem 

AUSIllaß geleistet wer:den kann. 

Die Pr�sidentenkonferenz ersucht das Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales, eine Lösung dieses groß en Problems 

in Angriff zu nehmen, damit H�rten aus der: überhöhten 

Anrechnung vo� Ausged ingsleistungen vermieden werden (Antrag 

vom 23.6.1986 in der Anlage). 

Aus Anlaß der bevorstehenden Novellierung des BSVG. verweist 

die Pr�sidentenkonferenz auf einen weiteren Novellierungs­

wunsch. Es geht um die Mehrfachversicherung gem�ß § 33 a 

����� Es gibt zunehmend F�lle, daß ein Nebenerwerbsland-
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wirt durch seine unselbständige oder gewerbliche Tätigkeit 

die Höchstbeitragsgrundlage fast erreicht. Da er einen 

land(forst)wirtschaftlichen Betrieb führt, wird in diesen 

Fällen der gesamte Beitrag von der Sozialversicherungsan­

stalt der Bauern vorgeschrieben, obwohl der Differenzbetrag 

gering ist. Erst im näChsten Jahr erhält der Betreffende 

eine Beitragsrückzahlung. 

Anders ist die Situation bei der Sozialversicherungsanstalt 

der gewerblichen Wirtschaft, weil dort auf Grund von 

§ 26 Abs. 3, 4 und 5 GSVG. von dieser Anstalt nur der Diffe­

renzbetrag vorgeschrieben wird. 

Die Präsidentenkonferenz ersucht daher das Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales, in den vorliegenden Novellenent­

wurf in der gegenständlichen Sache eine dem GSVG. entspre­

chende Regelung aufzunehmen, damit künftig für den landwirt­

schaftlichen Bereich eine dem gewerblichen Bereich entspre­

chende analoge Vorgangsweise siChergestellt wird. 

Wunschgemäß werden 25 Abschriften der Stellungnahme dem 

Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Der Präsident 
�"In�r 

1 Beilage 

Der Generalsekretär: 
� . .  �. 
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PKÄSIDENTE\KONFERESZ 
DEi L\N DWIKTSCHAFTSKAM 'lERN 

ÖSTERREICHS 
Wien. am ... . . . . �.�.�.�.�}.�.�.? ............ . 

Wien 1., Löwelstraße 12, Postfach 124 1014 Wien 

Telefon 630741. 6377 31. Fernschrelber 13/5451 

!' . •  L'. : : - 686/rt 

An 
Hun0esiünisterium für soziale 
Ver:":äl l:.ung 

St u;�2nr ing 1 
1010 \:ien 

betreff: Sozialversicherungsrechtliche Forderungen der 
Präsidentenkonferenz 

Unter Bezugnahme auf die Vorsorache des Obmannes ihres 

Ausschusses für Sozialpolitik und Arbeitsrecht, Abg. z. NR. 

Schw�rzenberger, bei Herrn Sekt.Chef Dr. Hausner vom 

4.6.1986 faßt die Präsidentenkonferenz ihre vordringlichen 

und aktuellen sozialversicherungsrechtlichen Anliegen fol-

gen�ermaßen zusammen: 

I. Bereits in den vergangenen Jahren hat die Präsidentenkon-

ferenz �iederholt darauf hingewiesen, daß das auf die 

l�\.ussleichszulage anzureCl102:1Ce Ausqedinge nicht der 

R2alit�t entsoricht und eine Zurückführung auf in der 

hat �2r Gesetzgeber in den letzten Jahren ansatzweise 

dafl1rch entsprochen, daß einmal das anzurechnende Aus­

gedinge nicht dynamisiert, einmal nur der halbe Dynami­

sie:n.:ngsh'ert angerechnet und einmal eine Reduktion um 

0,5 % verankert wurde. Diese Maßnahmen haben jedoch 

nichts an der grundsätzlichen Problematik geändert. 
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1. ;;ittelfristig (J .3nC]0rfristig) 3011 ein UIII;Jau oer Kur­

ve uer Höhe der Allsgedingewcrtc, bezogen auf eiie Ein­

heitswerte �es ��er3ebcncn ßet�ie�es, wirksam werden, 

eventuell in Etap?en: Von eine� bescimmten Einheits­

werth öhe aufw�rts (etwa 4C.OCC Sc�illing) sollte eine 

Degression der 5t?igerung �es ?auschalwertes vorgese-

11e:: werden . 

2 . Kurzfristig sollt�n folgende �ncc=ungen vorgenommen 

werG<:>n: 

a) �razise u�schri�bene Fallg:uppen waren aus der 

Anr2c�nungsregelung �berhau?t auszunehmen (8e­

triebsaufl�5ung, Versteigerung, kein Betriebs � ber­

nchmer vorha�den), 

b) _�'�r die Anrechnung des Ausgeöinges soll tell Ober­

Grenzen (etwa S 2.500,-) eingezogen werden. 

c) 2:-:ecukt ion des ,z,urwertungs f a�-�tors: Die Dynami s ie­

rung des Ausgedinges sollte mit dem gleichen Fak­

tor wie die der Pensioncn e�folgen. Dar� ber hinaus 

sollte eine weitere Aussetzung �er Dynam ik (nicht 

bloß eine Her,ukt ion um 0,5 ':s J �,To�-genommen >-.'erden. 

Das Endziel der Neuregelung muß os sein, den Ausgleichs­

zulagenbeziehern, �en2n ein Pauschalausgedinge angerech­

net \·'irc1, das 9 leic!le ;;i n6es te in:;:o::,mcn zu sichern, das 

alle an�eren Ausgleichszulagenbezieher !laben. 

Die Pr�sidentenkonfercnz ist sich bewußt, daß die ange­

strebte Neuordnung �es Ausgleichszulagenrechtes nicht in 

eine� Schritt, sondern nur mittel- bis l�ngerfristig in 

mehr::--:-2" Eta??cn realisiert wcröcn kan:l. Es sollte aber 

o;mc ,.,:i teren Verzug schon !Jci ('C't- !1 2chsten Novellicrul1<J 
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wcrr 0n, den a� ��ct0sten betroffenen Hiluern�cnsionisten 

ei. nc ;',ir.Ges LaI tel:-SVC rsorCjung zu s j ehern. Ddue i spiel t 

zweifellos aUC!l Ci2 Entwicklunry ces finanziellen Auf­

wanS2S r ur Ausgleichszul�gen eine nolle. 0iesbez�glich 

ist �i.�er eine Std�)j li s ieru n g G:::S j"'.,:r' . ."ances eine Rcduk-

tion zu en.;arten, '.:o1::lei 6icsc ��:,i,:'.7ic;(lung oen betroffen 

· I ·  h I -r .. 11Sg ClC szu agcner�:)!:<1ngcrr1 zücJute Kommen sollte. Das 

heißt, daß gleich7:cltig "iit einer :L l1tsc närfung der fi­

nanziellen Si�uation bUdgetär eine Besse r� t ellung der 

Ausgleichszulagene�pfänger realisiert werden kann. Die-

ses �3ktum er lei c h t ert die Realisierung eines Gesamt-

11. I� �ahr 1976 ist �as Altrentenaro01em zum gr�ßeren 

Teil gel�st wor�2n. Die N achz iehung der Ubergangsrenten 

ir: .::'Orl�, einer volle:'! ümwano lung oer Zuschußr enten in 

Baucrn;?ension2n ,/lirde bis zu einem Einheitswert von 

120.000 Sc hi ll ing (alte Beitra gskl asse XI) verwirk-

lic::t. :eine Vervol lständigung der Umwandlung cer 
.. .. 

:ilt�enten wurde offengelassen und fur einen spateren 

Zeit�unkt in Aussicht gestellt. Da seit daQals rund 10 

,;allre ver g angen sinc. und die Zahl c2r gek�rzten Uber -

gangs?ensionen �2reits drastisch abgenommen hat, ist 

eWC:1 ihre vollstän (ige U!l:wanc.l un(� 3 ;-; gebrach t und f in an­

zi'211 �1�glich. 

111. In c.er Unfallversicheruno hat di2 Pr�sidentenkonferenz 

wiederholt eine bessere recht 1 iche Äl)sicherung des Un­

fall schutzes 6er organisierten NachÖarschaftshilfe beim 

2insatz land- un6 forstwirtschaftlicher Betriebsmittel 

außerhalb des ei0enen Betriebes verlangt. Eine entspre­

chende For;nulierung, die eine ausdr�ckliche Absicherung 

une' eine Aus";t�i t.ung des Versicherungsschutzes vorsicht, 

soll to in cli e i\S\lc..;. -L�OVC 110 aufgenou::nen werden. 
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Ilc;:)dchten i,stil,10 br':mcllialc" olle', auf lanE.�- und forst-

IV. \')icöcrholt hat 65.8 J):!:"äsic:cnten::onf�r2!1Z auf die ;:lot'.tlcn­

cic(:ei t kostenc1eckenc.er Bei trilac (:er Pcnsionsversiche-J _________ JL-__________ � __ � ____________ __ 

rung zur Krankenversicherung der Pcnsionis�en hingewie-

sen. Auf Grund des ge�ingen un� weiter abneh�enden 

Dec�ungsgraGes bei '_>:::n Auf',.icnÖU!1ge:1 für Ba"uernpensioni-

stC:1 - ähnlich 1· _.L. 
"'- �ie Lage bei cen Gewerbepensionisten 

- sollte diese �rage neuerlich qepr�ft und eine zu­

fr'.2C:2nstellenc�'2 !:.,0�C;:;g herbeig'2fi,::,rt wercen. 

Gose � ze s techn i sc}: 12-::2 eine Lös ungsI!�ö91 i ch!·:c i t dar in, 

zus�tzlich zu �2m in allen Sozialversicherungsgesetzen 

ei!11·�2itlichen P::-ozentsatz VOIn 1?enSiO!1Sal�fv,tanc. (10,3 �� 

0zw. 10,5 %) eine �inGestdeckungsrate (z.B. 30 % der 

�uf�enGungen f ür die �rankenversicherung cer Pensioni­

sten) zu garCintieren. Bekar:.ntlich ',10.2.- eS ja einhelliges 

Erge::mis der Kranken'.Tersicheru:;gscr:.c,-"e::,e deS Sozialmi-

nisteriums im Jahre 1970, eine leL %ige �ostendeckung 

anzustrel:>en. 

- . - . - . - . - . -

Die Pr�si�entenkonf�r2n7 ersuc�t �a� Bun6es�inisterium 

fllr sozi.:ü·� Ver'.'.'altnn.;, riese Vorschl�:Sc so\·:eit wie möglich 

bereits i!� eie EntK{irfp c:':�r nächstci1 �.0vellen zum BSVG und 

ASVC; aufzu:1chmen. Z'.1 r;es:=>�'2chen unö sonsLiger Unterstutzullg 

z\.;ecl.::s !-:lärun<:,r noch off2:12:- FrLlgen ist sie gerne bereit! 

Der GenerLllsckretär: 

gez. Ing. DerfJer 
gez. Ur. Korbl 
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